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1. Hintergrunddienst der Rettungshelfer: Vergütungen 
sind steuerfrei 

 
Rettungshelfer sind nicht nur für Rettungseinsätze da. Sie werden z. B. 
auch für den Hintergrunddienst von Hausnotrufbetreibern benötigt. Die für 
diese Tätigkeit gezahlte Vergütung ist steuerfrei. 
Hintergrund 
Ein gemeinnütziger Verband der freien Wohlfahrtspflege behandelte Aufwands-
entschädigungen an Helfer im sog. Hintergrunddienst des Hausnotrufdienstes 
als steuerfrei. Das Finanzamt vertrat demgegenüber die Auffassung, dass die 
Steuerfreiheit nur insoweit eingreife, als die Helfer tatsächlich Rettungseinsätze 
ausführten. Die eigentliche Tätigkeit im Hausnotrufdienst falle jedoch nicht 
darunter. 
Gegen die vom Finanzamt erlassenen Lohnsteuer-Nachforderungsbescheide 
legte der Verein erfolglos Einspruch ein. 
Entscheidung 
Die Klage hatte jedoch Erfolg. Das Finanzgericht entschied, dass die an die 
Helfer im sog. Hintergrunddienst des Hausnotrufs gezahlten Vergütungen voll-
umfänglich der Steuerbefreiung unterliegen. Nach der gesetzlichen Regelung 
bleiben Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten u. a. zur Pflege alter, 
kranker oder behinderter Menschen im Dienst oder im Auftrag einer inländischen 
juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer Einrichtung zur Förderung 
gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke bis zur Höhe von 2.400 EUR 
steuerfrei. Die Tätigkeit der Helfer im sog. Hintergrunddienst des Hausnotrufs 
beinhaltet auch die Pflege alter, kranker und behinderter Menschen. Dies gilt 
sowohl für die Zeiten, in denen die Helfer tatsächlich Rettungseinsätze ausfüh-
ren, als auch für die Bereitschaftszeiten für derartige Einsätze. Denn wenn schon 
die bloße körperliche Pflege eines Menschen begünstigt ist, muss dies erst recht 
für dessen Lebensrettung und Gesunderhaltung gelten. Dies gilt jedoch nicht 
nur, soweit die Helfer im Hintergrunddienst tatsächlich Rettungseinsätze ausfüh-
ren, sondern auch für die Zeiten, in denen sie sich für solche Einsätze lediglich 
bereithalten. 
 
 
2. Änderung eines Steuerbescheids: Wann liegt arglisti-

ge Täuschung vor? 
 
Hat der Steuerpflichtige seinen Sachverhalt im Veranlagungsverfahren 
vollständig offengelegt und im Einspruchsverfahren lediglich eine andere 
rechtliche Würdigung vorgetragen, kann das Finanzamt den bestandskräf-
tig gewordenen Steuerbescheid nicht mehr ändern. Denn es liegen weder 
neue Tatsachen noch arglistige Täuschung vor. 
Hintergrund 
Die Eheleute wurden für 2007 zusammen zur ESt veranlagt. Die Ehefrau (F) war 
bis 30.6 bei A und ab 1.7. bei B beschäftigt. F erklärte eine Bruttoarbeitslohn von 

./. 20.201 EUR und Entschädigungen von 174.034 EUR. Ihre Arbeitgeber über-
mittelten dem Finanzamt elektronisch für 1.1. bis 30.6. einen Bruttoarbeitslohn 
von ./. 26.980 EUR und einen ermäßigt zu besteuernden Arbeitslohn von 
174.034 EUR (und v. 1.7. bis 31.12. einen Bruttoarbeitslohn von 6.920 EUR). 
F reichte einen mit A geschlossenen Aufhebungsvertrag ein. Danach sollte sie 
wegen Auflösung des Arbeitsverhältnisses zum 30.6. eine Abfindung von 
174.034 EUR erhalten, von der 50.017 EUR in eine Direktversicherung einbe-
zahlt werden sollten. Außerdem reichte sie eine Bescheinigung der A mit einer 
Aufstellung der bescheinigten Summe in der Lohnsteuer-Bescheinigung ein. 
Danach hatte A die Einzahlung in die Direktversicherung bei der Berechnung des 
eingetragenen Bruttoarbeitslohn statt bei der Abfindung als Abzugsposten 
berücksichtigt und gelangte so zu einem Bruttoarbeitslohn von ./. 26.980 EUR. 
Bei der Einkommensteuer-Festsetzung wies das FA darauf hin, dass der Brutto-
arbeitslohn 29.956 EUR betrage. Ein Abzug vom Bruttoarbeitslohn sei ausge-
schlossen. 
Dagegen legten die Eheleute Einspruch ein. Das Finanzamt half (durch eine 
andere Sachbearbeiterin) dem Einspruch mit Änderungsbescheid ab; dieser 
wurde bestandskräftig. 
Später stellte das Finanzamt anlässlich bei einer bei A durchgeführten Lohn-
steuer-Außenprüfung fest, dass die Beiträge zur Direktversicherung nicht mit der 
Abfindung, sondern mit dem Bruttoarbeitslohn verrechnet worden waren. Da-
raufhin erließ das Finanzamt einen geänderten Bescheid und berücksichtigte 
dabei – wie im ursprünglichen Bescheid v. 25.11.2008 – einen Bruttoarbeitslohn 
von 29.956 EUR und eine Entschädigung von 124.017 EUR. 
Das Finanzgericht gab der Klage statt, da der Bescheid weder wegen neuer 
Tatsachen noch wegen arglistiger Täuschung habe geändert werden dürfen. 
Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof bestätigt die Auffassung des Finanzgerichts, dass die 
Voraussetzungen für die Änderung des bestandskräftigen Änderungsbescheids 
nicht vorliegen. 
Der Bescheid konnte nicht wegen nachträglich bekannt gewordener Tatsachen 
geändert werden. Denn dem Finanzamt waren bereits beim Erlass des Ände-
rungsbescheids sämtliche für die Besteuerung maßgeblichen Tatsachen be-
kannt, nämlich der Auflösungsvertrag, die Abfindung, die Einzahlung in eine 
Direktversicherung sowie dass A in der Lohnsteuer-Bescheinigung die Einzah-
lung in die Direktversicherung bei der Berechnung des Bruttoarbeitslohns (statt 
bei der Entschädigung) als Abzugsposten berücksichtigt hatte. Auf die individuel-
le Kenntnis bzw. Unkenntnis der neu zuständigen Sachbearbeiterin kommt es 
dabei nicht an. Die abweichende rechtliche Würdigung ist keine neue Tatsache. 
Auch eine Änderung wegen arglistiger Täuschung kommt nicht in Betracht. Zwar 
darf ein Bescheid geändert werden, wenn er durch unlautere Mittel, wie arglistige 
Täuschung usw. erwirkt worden ist. Unter arglistiger Täuschung ist die bewusste 
und vorsätzliche Irreführung zu verstehen, wie jedes vorsätzliche Verschweigen 
oder Vortäuschen von Tatsachen, durch das die Willensbildung der Behörde 
unzulässig beeinflusst wird. Das liegt hier nicht vor. Der schlichte Vortrag einer 
anderen Rechtsauffassung ist nicht arglistig oder in sonstiger Weise unlauter. 
 
 
3. Gleicher Job, weniger Lohn? Das ist Diskriminierung 
 
Zahlt ein Unternehmen weiblichen Mitarbeitern weniger Lohn als seinen 
männlichen Mitarbeitern, stellt dies eine Diskriminierung dar. Die Folge für 
den Arbeitgeber: Er muss die Lohndifferenz und Entschädigung zahlen. 
Hintergrund 
Die Klägerin war seit dem Oktober 1994 als Produktionsmitarbeiterin bei einem 
Schuhhersteller beschäftigt. Sie erhielt bis zum 31.12.2012 einen geringeren 
Stundenlohn als männliche Mitarbeiter in vergleichbarer Tätigkeit. Die Sonder-
zahlungen (Anwesenheitsprämie, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld) berechnete das 
Unternehmen ebenfalls auf der Grundlage des niedrigeren Stundenlohns. 
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Bei einer Betriebsversammlung im September 2012 wurde diese Ungleichbe-
handlung öffentlich angesprochen. Die Klägerin verlangte im November 2012 die 
Nachzahlung des Differenzlohns in Höhe von 9.229,90 EUR zzgl. einer Entschä-
digung wegen Diskriminierung von mindestens 7.452,32 EUR. 
Entscheidung 
Das Landesarbeitsgericht bewertete die niedrigere Entlohnung eindeutig als eine 
unmittelbar geschlechtsbezogene Ungleichbehandlung und gab deshalb der 
Klage auf Zahlung der Vergütungsdifferenz in vollem Umfange statt. Anspruchs-
grundlagen dafür ergeben sich zum einen aus dem Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetz, dem Benachteiligungsverbot des Bürgerlichen Gesetzbuches und 
aus dem allgemeinen arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz. 
Entgegen der Ansicht des beklagten Unternehmens waren diese Ansprüche 
nicht verfallen. Schadensersatzansprüche sind innerhalb einer Frist von 2 Mona-
ten schriftlich geltend zu machen, der Nachvergütungsanspruch sei seinem 
Wesen nach aber kein Schadenersatz-, sondern ein Erfüllungsanspruch, der 
nicht der kurzen Verfallsfrist unterliege. Darüber hinaus beginnt die Ausschluss-
frist erst mit Kenntnis von der Benachteiligung zu laufen. Kenntnis habe die 
Betroffene aber erst in der Betriebsversammlung im September 2012 erlangt, 
sodass bei Geltendmachung der Ansprüche mit Schreiben vom 9.11.2012 die 
Ansprüche noch nicht ausgeschlossen gewesen seien. 
Neben dem Anspruch auf Zahlung der Differenzbezüge war der betroffenen 
Arbeitnehmerin ein Entschädigungsanspruch wegen geschlechtsbezogener 
Diskriminierung zu gewähren. Entscheidend war für das Gericht u. a., dass es 
sich um eine unmittelbare Benachteiligung handelte und der Verstoß vorsätzlich 
erfolgte. 
 
 
4. Impfung durch Betriebsarzt: Ist ein Impfschaden ein 

Arbeitsunfall? 
 
Die nächste Grippesaison steht bevor und viele Arbeitgeber bieten wieder 
für ihre Mitarbeiter Impfungen an. Kommt es dabei zu einem Impfschaden, 
stellt sich die Frage, ob dieser als Arbeitsunfall anzusehen ist. 
Hintergrund 
Eine Museumsmitarbeiterin ließ sich vom Betriebsarzt gegen Grippe impfen. 
Daraufhin erkrankte sie an einem Guillan-Barre-Syndrom. Sie verklagte die 
Verwaltungs-Berufsgenossenschaft auf Anerkennung eines Arbeitsunfalles, weil 
ihr die betriebsärztliche Impfung von ihrem Arbeitgeber angeboten worden sei. 
Sie habe sich angesichts des Publikumsverkehrs im Museum vor einer besonde-
ren Ansteckungsgefahr schützen wollen. 
Entscheidung 
Das Sozialgericht Dortmund wies die Klage ab. Die Begründung: Nur wenn die 
mit der Tätigkeit verbundene Gefährdung eine Grippeschutzimpfung über die 
allgemeine Gesundheitsfürsorge hinaus erforderlich macht, kommt die Anerken-
nung eines Arbeitsunfalles in Betracht. Dies sei bei der Klägerin im Museum 
nicht der Fall gewesen. Zwar habe sie Kontakt zu Besuchergruppen gehabt. Die 
Ansteckungsgefahr sei aber nicht größer gewesen als an anderen Arbeitsplätzen 
mit Kontakt zu Kollegen und Publikum oder im privaten Bereich, wie z. B. beim 
Einkaufen. 
 
 
5. Nicht anerkannte Behandlungsmethode: Können die 

Kosten steuerlich berücksichtigt werden? 
 
Krankheitskosten gehören zu den steuerlich abzugsfähigen außergewöhn-
lichen Belastungen. Aber gehören auch Aufwendungen für die operative 
Beseitigung von Lipödemen (Fettabsaugung an den Beinen) dazu? Ent-
scheidend ist, ob eine wissenschaftlich anerkannte Behandlungsmethode 
vorliegt. 
Hintergrund 
A machte für das Streitjahr 2010 Aufwendungen für eine Operation zur Beseiti-
gung von Lipödemen (Fettabsaugung an den Beinen) in Höhe von 5.500 EUR 
als außergewöhnliche Belastung geltend. Sie reichte dazu verschiedene ärztli-
che Bescheinigungen aus 2010 und 2012 sowie ein fachärztliches Gutachten 
aus 2011 ein, das eine Liposuktion als geeignete Behandlungsmethode ansah. 
Das Finanzamt und danach auch das Finanzgericht lehnten den Abzug ab. Es 
handelte sich ihrer Ansicht nach um eine wissenschaftlich nicht anerkannte 
Behandlungsmethode, für die A nicht den erforderlichen formalisierten Nachweis 
erbracht hatte. 
Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof hat die Entscheidung des Finanzgerichts nicht beanstan-
det. Bei krankheitsbedingten Aufwendungen ist für wissenschaftlich nicht aner-
kannte Behandlungsmethoden die Zwangsläufigkeit in formalisierter Form nach-
zuweisen, und zwar durch ein vor Beginn der Behandlung ausgestelltes amts-
ärztliches Gutachten oder eine vorherige ärztliche Bescheinigung eines Medizi-
nischen Diensts der Krankenversicherung (MDK). Wissenschaftlich anerkannt ist 
eine Behandlungsmethode, wenn Qualität und Wirksamkeit dem allgemein 
anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechen. 
Um zu beurteilen, ob eine wissenschaftlich anerkannte Behandlungsmethode 
vorliegt, kann sich das Finanzgericht auf allgemein zugängliche Fachgutachten 
oder solche Gutachten stützen, die in Verfahren vor anderen Gerichten herange-
zogen wurden. Das Finanzgericht stützte sich im vorliegenden Fall auf ein 
früheres Urteil eines Oberverwaltungsgerichts in einer Beihilfesache. Nach 
einem in diesem Verfahren vorgelegten Sachverständigengutachten aus 2009 
(also vor der hier streitigen Behandlung in 2010) ist wissenschaftlich nicht hinrei-
chend bewiesen, dass mit einer Liposuktion eine nachhaltige Reduktion der 
Lipödembeschwerden einhergeht. Die Methode war daher bereits vor der Durch-
führung der Behandlung nicht anerkannt. Zudem wurde dieses Sachverständi-

gengutachten durch ein dem Oberverwaltungsgericht vorliegendes Gutachten 
einer Expertengruppe aus 2011 bestätigt. Die Revision wurde daher zurückge-
wiesen. 
 
 
6. Einspruch: Einfache E-Mail genügt 
 
Ein Einspruch kann mit einfacher E-Mail eingelegt werden. Eine qualifizier-
te elektronische Signatur ist nicht erforderlich. 
Hintergrund 
A wandte sich gegen die Aufhebung eines Kindergeldbescheids vom 17.1.2013. 
Sie erhob ihren Einspruch mit einfacher E-Mail. Im Bescheid war die E-Mail-
Adresse der Familienkasse angegeben. Die Familienkasse wies den Einspruch 
als unbegründet zurück. Das Finanzgericht urteilte, dass der Bescheid bestands-
kräftig geworden ist, da der Einspruch per E-Mail nicht wirksam eingelegt wurde. 
Denn für die Einspruchseinlegung ist eine qualifizierte elektronische Signatur 
erforderlich gewesen. 
Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof gab dagegen der Klägerin Recht und hob das Finanzge-
richtsurteil auf. 
Nach der alten gesetzlichen Regelung (bis 31.7.2013) war der Einspruch schrift-
lich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären. Nach der Auffassung des 
Bundesfinanzhofs bedeutet "schriftlich" aber nicht "Schriftform". Schriftform 
bedeutet eigenhändige Unterschrift. Ein solches Unterschrifterfordernis besteht 
jedoch im Fall der Einspruchseinlegung nicht. Hier reicht es aus, wenn aus dem 
Schriftstück hervorgeht, wer den Einspruch eingelegt hat. Wird der Einspruch 
elektronisch eingelegt, setzt dessen Wirksamkeit deshalb keine elektronische 
Signatur voraus. 
 
 
7. Selbst verursachte Krankheit: Kasse muss nicht alle 

Kosten zahlen  
 
Geht bei Tätowierungen, Piercings oder Schönheits-OPs etwas schief und 
entstehen durch das Selbstverschulden Folgekosten, können Arbeitgeber 
und Kassen Leistungen verweigern. 
Grundsätzlich übernehmen die Krankenkassen nach einer Urlaubsreise alle 
medizinisch notwendigen Leistungen für ihre Versicherten. Allerdings ist es ein 
Ziel des Gesetzgebers, die Krankenkassen nicht mit Folgekosten für medizinisch 
nicht notwendige Maßnahmen zu belasten. Entzündet sich z. B. eine bei der 
Urlaubsreise angebrachte Tätowierung oder ein Piercing, sollen die Versicherten 
an den Behandlungskosten angemessen beteiligt werden. 
Für eine Beteiligung an den entstehenden Folgekosten ist es egal, wo die Be-
handlung stattfindet. Da es sich um eine medizinisch nicht notwendige Maßnah-
me handelt, macht es keinen Unterschied, ob diese in Deutschland, einem Land 
der Europäischen Union oder woanders durchgeführt wurde. 
Angemessene Kostenbeteiligung 
Durch eine Beteiligung des Versicherten an den Leistungskosten soll die übliche 
Absicherung nicht infrage gestellt werden. Die Kostenbeteiligung muss daher 
"angemessen" sein. Sie darf nicht pauschal vorgesehen werden. Vielmehr trifft 
die Krankenkasse jeweils eine individuelle Ermessensentscheidung. Die Kasse 
hat dabei die Höhe der Leistungsaufwendungen, die finanzielle Leistungsfähig-
keit des Versicherten und die Unterhaltsverpflichtungen des Versicherten zu 
berücksichtigen. Ein 50 %iger Eigenanteil an den Behandlungs- und Nebenkos-
ten wird jedoch grundsätzlich als vertretbar angesehen. 
Um den Versicherten an den Kosten zu beteiligen oder Krankengeld zu kürzen 
oder zurückzufordern, muss die Krankenkasse nachweisen, dass der Versicherte 
vorsätzlich oder mindestens bedingt vorsätzlich gehandelt hat. 
Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber 
Entgeltfortzahlungsansprüche bei einer Krankheit bestehen nur, solange der 
Arbeitnehmer diese nicht verschuldet hat. Entsteht die Krankheit, weil im Urlaub 
eine medizinisch nicht indizierte Maßnahme durchgeführt wurde, kann der 
Arbeitgeber die Entgeltfortzahlung verweigern. 
 
 
8. Außergewöhnliche Belastungen: Arzneimittel auch im 

Rahmen einer Diätverpflegung absetzbar 
 
Die Aufwendungen für Arzneimittel sind als außergewöhnliche Belastung 
steuerlich zu berücksichtigen. Das gilt auch, wenn sie im Rahmen einer 
Diät eingenommen werden. Voraussetzung ist allerdings, dass es sich um 
Arzneien im Sinne des Arzneimittelgesetzes handelt. 
A leidet an einer chronischen Stoffwechselstörung. Sie nimmt aus diesem Grund 
Vitamine und andere Mikronährstoffe ein. Von den als außergewöhnliche Belas-
tung geltend gemachten Aufwendungen berücksichtigte das Finanzamt im 
Streitjahr 2010 6.448 EUR. Weitere 706 EUR ließ das Finanzamt nicht zum 
Abzug zu. Dieser Betrag betrifft verschiedene über Apotheken bezogene Mittel 
(z. B. Vitamine). A legte dazu eine ärztliche Bescheinigung vom November 2011 
vor. Danach sei zur Vermeidung weiterer gesundheitlicher Schäden eine laufen-
de Einnahme von Vitaminen und anderen Mikronährstoffen erforderlich. Für 
2010 seien diese Präparate verordnet worden. 
Das Finanzgericht wies die gegen den ablehnenden Bescheid erhobene Klage 
mit der Begründung ab, Nahrungsergänzungsmittel seien als Diätverpflegung 
vom Abzug als außergewöhnliche Belastung ausgeschlossen. 
Entscheidung 
Aufwendungen für Diätverpflegung sind nach dem eindeutigen gesetzlichen 
Wortlaut ausnahmslos nicht als außergewöhnliche Belastung abziehbar. Unter 



 
 
Diät ist die auf die Bedürfnisse des Patienten und die Therapie der Erkrankung 
abgestimmte Ernährung zu verstehen. Vom Abzugsverbot werden daher Kosten 
einer besonderen Verpflegung und damit Aufwendungen für Diätlebensmittel 
erfasst. 
Arzneimittel fallen jedoch nicht unter das Abzugsverbot. Arzneimittel im Sinne 
des Arzneimittelgesetzes sind keine Lebensmittel und zählen nicht zur Diätver-
pflegung, auch wenn sie während einer Diät eingenommen werden. Aufwendun-
gen dafür sind als Krankheitskosten zu berücksichtigen, wenn die Einnahme 
einer Krankheit geschuldet und die Zwangsläufigkeit (medizinische Indikation) 
durch ärztliche Verordnung nachgewiesen ist. Der Umstand, dass der Kranke 
wegen der Erkrankung zugleich eine Diät einhalten muss, steht dem nicht entge-
gen. 
Das Finanzgericht hat die streitigen Präparate allein wegen der Inhaltsstoffe als 
Nahrungsergänzungsmittel und damit als Lebensmittel eingeordnet, die im 
Rahmen einer Diät eingenommen werden. Dem widersprach der Bundesfinanz-
hof: Er hob das Finanzgerichts-Urteil auf und verwies den Fall an das Finanzge-
richt zurück. Dieses muss feststellen, ob es sich bei den eingenommenen Präpa-
raten um ärztlich verordnete Arzneimittel im Sinne des Arzneimittelgesetzes 
handelt. 
 
 
9. Außergewöhnliche Belastungen dürfen nicht auf meh-

rere Jahre verteilt werden 
 
Außergewöhnliche Belastungen sind nur in dem Jahr abziehbar, in dem sie 
geleistet wurden. Das gilt auch für sehr hohe Ausgaben. Diese können 
auch dann nicht auf mehrere Jahre verteilt werden, wenn sie sich im Ka-
lenderjahr, in dem sie verausgabt worden sind, steuerlich nur sehr einge-
schränkt auswirken. 
Die Eltern hatten im Jahre 2011 ihr Wohnhaus mit umfangreichen Baumaßnah-
men behindertengerecht umgestaltet, um ihre schwerbehinderte Tochter in ihren 
eigenen Räumlichkeiten betreuen und pflegen zu können. Dazu hatten sie u. a. 
einen Lastenaufzug und einen mobilen Lifter angebaut und für ihre Tochter ein 
Pflegezimmer mit Spezialbett und Spezialbadewanne eingerichtet. Die 2011 
angefallenen Kosten beliefen sich auf knapp 166.000 EUR, von denen die 
Pflegekasse nur gut 2.500 EUR übernahm. Den Restbetrag wollten die Kläger – 
gleichmäßig auf die Jahre 2011 bis 2013 verteilt – als außergewöhnliche Belas-
tung von ihren steuerpflichtigen Einkünften in Abzug bringen. Das Finanzamt 
hatte dagegen den Standpunkt vertreten, dass der Gesamtbetrag steuerlich nur 
im Kalenderjahr 2011 Berücksichtigung finden könne, und die Einkommensteuer 
nur für das Jahr 2011 auf 0 EUR festgesetzt. 
Entscheidung 
Das Finanzgericht hat sich der Auffassung des Finanzamts angeschlossen. Der 
Zeitpunkt des steuerlichen Abzugs werde durch das sog. Abflussprinzip und den 
Grundsatz der Abschnittsbesteuerung vorgegeben und sei daher nur in dem 
Veranlagungszeitraum zulässig, in dem der Betrag auch verausgabt worden sei. 
Zwar liege eine besondere Härte darin, dass die Umbaukosten im Jahre 2011 
höher gewesen seien als der Gesamtbetrag der Einkünfte der Kläger, sodass der 
die Einkünfte übersteigende Teil der Ausgaben sich in diesem Jahr steuerlich 
nicht mehr habe auswirken können. Eine Verteilung auch auf nachfolgende 
Kalenderjahre sei indessen nicht möglich. 
 
 
10. Adoptionskosten waren und sind steuerlich nicht zu 

berücksichtigen 
 
Aufwendungen für eine Adoption sind keine außergewöhnlichen Belastun-
gen und können steuerlich damit nicht berücksichtigt werden. Auch in 
einem neuen Urteil hält der Bundesfinanzhof an seiner bisherigen Recht-
sprechung fest. 
Das klagende Ehepaar könnte wegen einer primären Sterilität keine leiblichen 
Kinder zeugen. Künstliche Befruchtungsmethoden lehnen sie aus ethischen und 
gesundheitlichen Gründen ab. Für das Streitjahr 2008 machten sie Aufwendun-
gen für die Adoption eines Kindes, die in den Folgejahren vollzogen werden 
konnte, in Höhe von 8.560 EUR als außergewöhnliche Belastung geltend. 
Das Finanzamt berücksichtigte die Aufwendungen nicht, da sie nicht zwangsläu-
fig entstanden seien. Ebenso entschied das Finanzgericht und wies die Klage 
ab. 
Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof bestätigt seine bisherige Auffassung, dass Adoptionskos-
ten nicht als außergewöhnliche Belastung abziehbar sind. Sie gehören weder zu 
den Krankheitskosten noch sind sie aus anderen Gründen zu berücksichtigen. 
Die organisch bedingte Sterilität eines Ehepartners stellt eine Krankheit dar. 
Aufwendungen zur Heilung einer Krankheit oder um eine Krankheit erträglicher 
zu machen, werden nach ständiger Rechtsprechung als aus tatsächlichen 
Gründen zwangsläufig berücksichtigt. 
Bei den Kosten einer Adoption im Fall organisch bedingter Sterilität eines Part-
ners liegt jedoch keine medizinische Leistung vor. Die Adoption ist in erster Linie 
ein Mittel der Fürsorge für elternlose und verlassene Kinder, um in einer Familie 
aufwachsen zu können. Damit dient die Adoption dem Wohl des Kindes. Die 
Vorstellung von einer medizinisch indizierten Heilbehandlung oder dieser gleich-
gestellten Maßnahme wäre mit dem Grundrecht des Adoptivkindes auf Unan-
tastbarkeit der Menschenwürde nicht vereinbar. Ein solches Verständnis würde 
das Adoptivkind zu einem bloßen Objekt herabwürdigen. 
Die Aufwendungen sind auch nicht aus anderen tatsächlichen Gründen zwangs-
läufig. Der Entschluss zur Adoption beruht nicht auf einer Zwangslage, sondern 
auf der freiwilligen Entscheidung, ein Kind anzunehmen. 

 


